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Sitzungsvorlage 
 

Vorlage Nr.: GR/613/2020 
 
 

Federführung: Rathaus Datum: 15.10.2020 
Bearbeiter: Hartmut Stern Telefon: 07728 648 60 

 
 
Beratungsfolge 
Gemeinderat 03.11.2020  

 
 
Gegenstand der Vorlage 

Sachstandsbericht Sanierung GMS Eschach – Neckar 2. BA Sanierung und 3. 
BA Anbau / Erweiterung (Informationen über den Baustellenstand, die 
Terminplanung und den aktuellen Kostenstand) 
 
Sachverhalt: 
1.0 Präsentation vom Büro Möhrle zur Sitzung am 06.10.2020 
Nachdem in der Gemeinderatssitzung am 06.10.2020 die Abweichung der 
Kostenfeststellung zur Kostenschätzung aus dem Jahre 2017 im 3. BA des Anbaues 
kontrovers diskutiert wurde, nachstehend die Präsentation von Frau Möhrle aus der 
Gemeinderatssitzung. 
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1.2 Anmerkung Verwaltung 
Es wurden keine Grundsätzlichen Massen und Mengen aus dem Förderantrag verändert. 
Pläne und Flächen des neuen Entwurfs wurden der Förderstelle beim RP übermittelt. 
Der Aufzug wurde in seiner Form belassen und lediglich an anderer Stelle positioniert, 
und durch mehr Haltestationen ergänzt. 
Der Hausmeisterraum dient der Statischen Aussteifung der Konstruktion. 
Eine geplante Oberlichtverglasung wurde aus Kostengründen nicht realisiert. 
Der geplante angebaute Gang wurde durch vorhandene Durchgänge ersetzt, was 
zusätzliche Kosten und Risiken spart. 
Der Mehrwert durch die optimierte Planung ist unbestritten, es wäre unverantwortlich 
gewesen diese Chance nicht zu nutzen. 
In der Sanierung Bestand bewegen wir uns fast im vorgegebenen Kostenrahmen. Der 
bisherige Haushaltsansatz muss um 10.500 € erhöht werden. Der Haushaltsansatz für den 
Zuschuss konnte um 72.000 € erhöht werden.  
Die Kostendifferenzen im Neubau sind in einer aktualisierten Version dargestellt und es 
wurde auch schon in vorangegangenen Sitzungen auf die Hintergründe hingewiesen bzw. 
diese erläutert. Hier müssen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 zusätzliche Mittel  
i.H.v. 691.000 € aufgenommen werden. Der Haushaltsansatz für den Zuschuss konnte um 
29.000 € erhöht werden. 
Der Zeitrahmen für die Planung im Hinblick auf die beantragten Förderungen war eng 
gesteckt. 
Nach der Auftragserteilung an die Architekten Möhrle im September 2019 war schon im März 
2020 der Baubeginn für die Sanierung. Baubeginn für den Neubau im August 2020. 
Beide Termine, welche von der Fördergeldstelle des Regierungspräsidiums vorgegeben 
waren, wurden eingehalten. 
Hier wurde unter hohem zeitlichen Druck eine ausgewogene und belastbare Planung erstellt. 
Die optimierte Planung des Neubaus musste kurzfristig zur Bauantragsreife gebracht 
werden, um die Genehmigungsfähigkeit vor Baubeginn zu klären. 
Für den Neubau wurden aus Termingründen die ersten Ausschreibungen Erdbau und 
Baustraße schon vergeben, obwohl der Hochbau noch nicht fertiggeplant war. 
Parallel liefen die Abstimmungen zwischen den Planern für Heizung, Lüftung, Sanitär und 
Elektro. 
Der Statiker in Verbindung mit dem Geologen und Vermesser prüfte die Dimensionen der 
Bauteile sowohl in der Sanierung und im Neubau. 
Somit konnte eine detaillierte und belastbare Kostenermittlung erst zum jetzigen Zeitpunkt 
erstellt werden. 
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2.1 Aktuelle Kostenberechnung 
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2.2 Erläuterung aktuelle Kosten 
 
Im 2. Bauabschnitt bewegen wir uns fast im vorgegeben finanziellen Rahmen. 
Hier sind auch die zusätzlichen Kosten für die vorbereitende Erschließung des Kriechkellers 
zugeordnet. 
Kosten für den Rückbau und die Entschädigung für die Photovoltaikanlage sind ebenso 
erhalten. 
Eine detaillierte und schlüssige Kostenberechnung liegt vor und wird laufend angepasst. 
 
Im Bereich des Anbaues Neubau 3. BA ist tatsächlich der vorgesehene Kostenrahmen 
deutlich überschritten. Auf die Gründe wurde in der vorgestellten Präsentation eingegangen. 
 
Der Gemeinderat wurde über die bereits bekannten Kostensteigerungen gem. der ersten 
Kostenberechnung des neuen Architektenbüros schon im Februar 2020 informiert. Die 
notwendigen zusätzlichen Mittel entsprechend der aktualisierten Kostenberechnung 10/2020 
müssen in die HH-Planung 2021 eingestellt werden. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat nimmt die aktualisierte Kostenberechnung 10/2020 zur Kenntnis und stellt 
die oben genannten notwendigen Mittel in die Haushaltsplanung 2021 ein. 
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